10 Regeln für die Führung der Buchhaltung

Für Mehrwertsteuer: siehe separates Merkblatt

Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Revisionen von Kommissionen mit Spezialquästoren haben gelegentlich bei einigen Kommissionen zu Beanstandungen Anlass gegeben.

Wir möchten hiermit versuchen, Ihnen einige grundsätzliche Buchhaltungsregeln in Erinnerung zu rufen, in der Hoffnung, dadurch Ihnen und den Revisoren die Arbeit etwas zu erleichtern.

1.
Es ist ratsam, die Buchhaltung während des Jahres laufend nachzuführen. Somit können allfällige Probleme direkt bearbeitet werden, und der Zeitaufwand beim Abschluss kann erheblich reduziert werden.

2.
Die Wahl des Buchführungssystemes kann je nach Grösse und Umfang der Buchhaltung verschieden sein. Sofern es der Umfang zulässt, genügt es, wenn nur die flüssigen Mittel wie Kasse, Postcheck und Bank mittels einer einfachen Buchhaltung nachgeführt werden. Am Jahresende erfolgt dann die Ermittlung der verschiedenen Aufwendungen oder Erträge in der doppelten Buchhaltung.

3.
Jedem Buchungsvorgang liegt ein Buchungsbeleg zugrunde, auf welchem klar ersichtlich ist, weshalb die Buchung erfolgt ist. Die Buchungsbelege sollen lückenlos nummeriert sein.
4.
Die Konten der Buchhaltung müssen den Rubriken des Verteilplans entsprechen.

5.
Die Ablage der Buchungsbelege soll anhand der Belegnummern chronologisch erfolgen. Dies ist übersichtlicher als eine alphabetische Ablage.

6.
Die Aktiven und Passiven der Bilanz müssen mit den entsprechenden Saldobe-stätigungen (Bank, Postcheck, etc.) per 31.12. übereinstimmen. Es darf nicht vor-kommen, dass beispielsweise der Saldo gemäss Bankauszug nicht mit dem ausge-wiesenen Banksaldo übereinstimmt.

7.
Die Zinserträge, welche einem Verrechnungssteuerabzug unterliegen, sind brutto zu verbuchen, und die Verrechnungssteuer sollte bis zum Eingang des Geldes als Gut-haben in der Bilanz ausgewiesen werden. Damit kann verhindert werden, dass die Verrechnungssteuerabzüge vergessen und dadurch nicht zurückgefordert werden. Aus administrativen Gründen kann auf eine jährliche Rückforderung verzichtet werden. Sie muss allerdings spätestens alle drei Jahre erfolgen.


Beispiel einer Verbuchung:


a) bei einer Zinsgutschrift:


Zinsertrag brutto
Fr. 
100.--


Verrechnungssteuerabzug

35.--


Zinsertrag netto
Fr. 
65.--


Bilanzpositionen:

AKTIVEN 3. Bankguthaben (Zunahme Bankkonto)
Fr. 65.--


AKTIVEN 6. Verrechnungssteuer-Guthaben (Zunahme Guthaben)
Fr. 35.--


Position Betriebsrechnung:

ERTRAG 6. Brutto-Zinsen


Fr. 100.--


b) bei Gutschrift durch die Eidg. Steuerverwaltung:


Bilanzpositionen:


AKTIVEN 3. Bankguthaben (Zunahme Bankkonto)
Fr. 35.--


AKTIVEN 6. Verrechnungssteuer-Guthaben (Abnahme Guthaben)
- Fr. 35.--


Position Betriebsrechnung:


keine Verbuchung


Die andere Buchungsmethode, nämlich die Verbuchung des Nettozinses als Ertrag und die Verrechnungssteuer als Aufwand, sollte wenn möglich vermieden werden; sie ist nicht korrekt und zudem besteht die Gefahr, dass man vergisst, die Verrech​nungssteuer zurückzufordern.

8. 
Der Betriebsgewinn/-verlust ergibt sich aus der Betriebsrechnung und sollte in der Bi​lanz mit dem gleichen Betrag erscheinen.

9. 
Der Abschluss und die Eröffnung der Buchhaltung erfolgen nach dem folgenden Schema:


Ende Jahr


Aufwand

5'000


Ertrag

6'000
Gewinn 1'000

Die Darstellung in der Bilanz ist folgendermassen:


PASSIVEN 5. Eigenkapital am 1.1. (Annahme)                    2'000



Gewinn

                          1'000



       Eigenkapital am 31.12.
                                 3'000


Die Summe von Passiven und Eigenkapital am 31.12. muss gleich der Summe der Aktiven sein.


Die Eröffnung im folgenden Jahr ist wie folgt:


PASSIVEN 5. Eigenkapital am 1.1. 

                             3'000


Der Gewinn vom Vorjahr wird zum Eigenkapital addiert, und die Betriebsrechnung beginnt wieder bei Null. Dadurch wird jedes Jahr der effektive Gewinn/Verlust ausgewiesen.


Bei einem allfälligen Verlust wird das Eigenkapital kleiner und kann sogar negativ sein. Dies bedeutet dann, dass eine Überschuldung vorliegt.

10. Bei Problemen wenden Sie sich an das Generalsekretariat der SCNAT, 

      Frau Sylvia Furrer, Tel. 031/310 40 37, e-mail: furrer@scnat.ch


10.12.2008/SF

